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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun Bren-
del-Fischer, Bernhard Seidenath, Jürgen Baum-
gärtner, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, 
Klaus Holetschek, Hermann Imhof, Sandro 
Kirchner, Helmut Radlmeier, Carolina Trautner, 
Steffen Vogel und Fraktion (CSU) 

Hebammenversorgung in Bayern nicht gefährden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin 
bestmöglich für die Belange der Hebammen in Bayern 
einzusetzen. 

Der Landtag betont die hohe Bedeutung eines flä-
chendeckenden Angebots an Geburtshilfe in Bayern, 
für die gute Rahmenbedingungen z.B. in der Vergü-
tung der Beleghebammen erforderlich sind. Gleichzei-
tig ist auch weiterhin die hohe Qualität der geburtshilf-
lichen Leistungen zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund appelliert der Landtag an den 
GKV-Spitzenverband und die Hebammenverbände, in 
den laufenden Vergütungsverhandlungen eine mög-
lichst rasche Einigung im Sinne einer bestmöglichen 
Hebammenversorgung in Bayern zu finden. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss 
für Gesundheit und Pflege über das Ergebnis der 
Vergütungs- bzw. Schiedsverhandlungen und mögli-
che Auswirkungen auf die Situation in Bayern zu be-
richten.  

 

Begründung: 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband) strebt eine Änderung der Vorausset-
zungen für die Vergütung von Beleghebammen an, 
die die angespannte Lage in der klinischen Geburts-
hilfe noch weiter verschärfen könnte. Da sich die Ver-
tragspartner auf Bundesebene nicht einigen konnten, 
wird eine Festsetzung durch die Schiedsstelle erfol-
gen. Die Staatsregierung ist nicht an den (Schieds-)Ver-
handlungen auf Bundesebene beteiligt und hat keinen 
Einfluss auf die Ergebnisse und Entscheidungen. 

Die Versorgung mit Hebammenhilfe durch die Gesetz-
liche Krankenversicherung (GKV) wird nach dem 
Bundesrecht durch Verträge nach § 134a Abs. 1 des 
Sozialgesetzbuches (SGB) Fünftes Buch (V) geregelt, 
die der GKV-Spitzenverband mit den maßgeblichen 
Berufsverbänden der Hebammen und den Verbänden 
der von Hebammen geleiteten Einrichtungen schließt. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Ver-
tragsinhalt durch die Schiedsstelle nach § 134a Abs. 4 
SGB V festgesetzt. Ein Krankenhaus kann bei Inte-
resse an der Erbringung geburtshilflicher Leistungen 
hierzu unterschiedliche Organisationsformen treffen. 
Vom Vertrag nach § 134a Abs. 1 SGB V sind freibe-
rufliche Hebammen in der GKV erfasst. Im Rahmen 
einer geburtshilflichen Krankenhausabteilung mit an-
gestellten Hebammen wären die dort getroffenen Vor-
gaben allerdings nicht anzuwenden. 

Durch das Soforthilfepaket im Jahr 2014, der gesetzli-
chen Verpflichtung der Krankenkassen, den freiberuf-
lichen Hebammen zur kurzfristigen Entlastung für 
Geburtshilfeleistungen einen Zuschlag zu zahlen, und 
dem dauerhaften Sicherstellungszuschlag seit 1. Juli 
2015 zum Ausgleich der stark gestiegenen Prämien 
für die Haftpflichtversicherung der freiberuflichen 
Hebammen sowie der Vergütungserhöhung für alle 
Hebammenleistungen um 5 Prozent wurde in den 
letzten Jahren viel erreicht. Die Versorgung durch 
Hebammen in Bayern darf nun nicht durch praxis-
fremde Festlegungen gefährdet werden. 

 



Nachmittag gut aufgehoben sind, und die Eltern ihrer 
Arbeit nachgehen können.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Ausspra-
che geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der SPD auf Drucksa-
che 17/16139, die in namentlicher Form durchgeführt 
wird. Ich eröffne die Abstimmung. Dafür stehen fünf 
Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 17.53 bis 
17.58 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Ich schließe die Abstim-
mung und darf Sie bitten, die Plätze wieder einzuneh-
men, da wir jetzt eine einfache Abstimmung durchfüh-
ren müssen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der Fraktion der FREIEN WÄHLER auf 
Drucksache 17/16155. Wer diesem Dringlichkeitsan-
trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 
SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gegenstim-
men? – Das ist die CSU-Fraktion. Danke schön. Gibt 
es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen. 
Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wir kommen damit zur namentlichen Abstimmung 
über den Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion auf 
Drucksache 17/16138. Ich eröffne die namentliche 
Abstimmung. Dafür stehen drei Minuten zur Verfü-
gung.

(Namentliche Abstimmung von 17.59 bis 
18.02 Uhr)

Die Zeit ist um. Es wird wieder außerhalb des Sit-
zungssaales ausgezählt. 

Ich gebe bekannt: Die Dringlichkeitsanträge auf den 
Drucksachen 17/16140 bis 17/16144 sowie auf den 
Drucksachen 17/16156 und 17/16157 werden in die 
zuständigen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Nun gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Ka-
tharina Schulze, Ludwig Hartmann, Ulrike Gote und 
anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
betreffend "Rehabilitierung der wegen einvernehmli-
cher homosexueller Handlungen Verfolgten" auf 
Drucksache 17/16137 bekannt: Mit Ja haben ge-
stimmt 57, mit Nein 78, Stimmenthaltungen 4. Damit 
ist dieser Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert 
Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u. 
a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Zeichen der Zeit erkennen ­ Rückkehrberatungen 
und ­hilfen intensivieren (Drs. 17/15035) 

Ich eröffne die Aussprache und weise darauf hin, dass 
die Redezeit 24 Minuten beträgt. Erster Redner ist der 
Kollege Dr. Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Das Thema 
Rückkehrhilfen und Rückkehrberatung ist im Moment 
in aller Munde. Die Bundesregierung sagt, dieses 
Thema sei wichtig, die Rückkehrhilfen und die Rück-
kehrberatung müssten gesteigert werden. Allerdings 
gibt es hier noch großen Nachholbedarf. Deshalb war 
es uns wichtig, dieses Thema im Plenum zu bespre-
chen. Eine Studie von McKinsey sagt in aller Deutlich-
keit, dass freiwillige Ausreisen wichtig seien und dass 
eine Steigerung auf 300.000 erreichbar sei. Fakt ist, 
im Jahr 2016 sind aus Deutschland nur 54.000 Flücht-
linge freiwillig ausgereist. Das ist insgesamt einfach 
deshalb zu wenig, weil es hier um konkrete Kosten 
geht, nach der Studie von McKinsey um 670 Euro je 
Person für Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Hinzu kommen noch die Kosten für 
Schlafplätze und für Essen und Trinken. Deswegen 
wäre es sowohl für uns als auch für die Flüchtlinge 
wichtig, eine freiwillige Rückkehr zu erreichen. Das ist 
immer noch besser als Abschiebung, weil es dabei 
immer wieder bürokratische Probleme gibt.

Wir haben diesen Antrag gestellt und gesehen, dass 
es sowohl bei der Staatsregierung als auch bei be-
stimmten Behörden noch Defizite gibt. Auf der Home-
page der Zentralen Rückkehrberatung Südbayern war 
noch am 20.02.2017 Folgendes zu lesen: Aufgrund 
des großen Andrangs in der Beratungszeit müssen 
wir aus personellen Gründen vorübergehend die Un-
terstützung bei der freiwilligen Ausreise einstellen. Ein 
Ausbau ist angedacht und in Planung.

Meine Damen und Herren, das ist ein konkret einge-
räumtes Defizit, dem wir abhelfen müssen. Weiter war 
auf der Homepage zu lesen: Die zentrale Rückkehr-
beratung Süd- und Südostbayern ist aufgrund einer 
gedeckelten Personalkapazität – Urlaub und Krank-
heit – derzeit nur eingeschränkt besetzt. Man sei be-
müht, einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten.

Diese Passage hat man jetzt, nachdem wir sie schon 
einmal im Sozialausschuss behandelt haben, von der 
Internetseite gestrichen. Aber das ist einfach zu 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Gudrun Brendel-Fischer, Bernhard Seidenath u.a. und 
Fraktion (CSU) 
Drs. 17/16156 

Hebammenversorgung in Bayern nicht gefährden 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Dr. Ute Eiling-Hütig 
Mitberichterstatterin: Kathrin Sonnenholzner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Gesund-
heit und Pflege federführend zugewiesen. Weitere Ausschüs-
se haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 63. Sitzung am 9. Mai 2017 beraten und e i n s t im m i g  
Zustimmung empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun 
Brendel-Fischer, Bernhard Seidenath, Jürgen Baumgärtner, 
Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, Klaus Holetschek, Her-
mann Imhof, Sandro Kirchner, Helmut Radlmeier, Carolina Traut-
ner, Steffen Vogel und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/16156, 17/17157 

Hebammenversorgung in Bayern nicht gefährden 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin bestmöglich für 
die Belange der Hebammen in Bayern einzusetzen. 

Der Landtag betont die hohe Bedeutung eines flächendeckenden 
Angebots an Geburtshilfe in Bayern, für die gute Rahmenbedingun-
gen z. B. in der Vergütung der Beleghebammen erforderlich sind. 
Gleichzeitig ist auch weiterhin die hohe Qualität der geburtshilflichen 
Leistungen zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund appelliert der Landtag an den GKV-
Spitzenverband und die Hebammenverbände, in den laufenden Ver-
gütungsverhandlungen eine möglichst rasche Einigung im Sinne einer 
bestmöglichen Hebammenversorgung in Bayern zu finden. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Gesundheit 
und Pflege über das Ergebnis der Vergütungs- bzw. Schiedsverhand-
lungen und mögliche Auswirkungen auf die Situation in Bayern zu 
berichten.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen für die einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorgelegte Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweiligen Ausschussvotums entsprechend der aufgeleg-

ten Liste einverstanden ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – CSU-Fraktion, 

SPD-Fraktion, FREIE WÄHLER und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstim-

men bitte ich anzuzeigen. – Keine Gegenstimmen. – Stimmenthaltungen? – Keine 

Stimmenthaltungen. Kollegin Claudia Stamm schließt sich dem Votum mit an und 

stimmt zu.
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